
  
GEMEINDE 

 

BOTTMINGEN Wahlbüro 
 

Zuständig: Georges Merkofer, Präsident Wahlbüro 

 

Ergebnisse der Abstimmung vom 29.11.2020 
 

Anzahl Stimmberechtigte: 4290 

davon Auslandschweizer/innen: 117 

Abgegebene Stimmrechtsausweise: 2410 

Gültige Stimmrechtsausweise: 2349 

davon brieflich Stimmende: 2299 

Stimmbeteiligung: 56.17% 

 

 

Eidgenössische Vorlagen 

 

1. Volksinitiative vom 16. Oktober 2016 

«Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt»  

Eingelegte Stimmzettel: 2397 

Leere Stimmzettel: 11 

Ungültige Stimmzettel: 59 

Es stimmten mit JA: 950 
Es stimmten mit NEIN: 1377 

Stimmbeteiligung betrug  55.87% 

 

2. Volksinitiative vom 21. Juni 2018 

«Für ein Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten» 

Eingelegte Stimmzettel: 2348 

Leere Stimmzettel: 20 

Ungültige Stimmzettel: 58 

Es stimmten mit JA: 863 

Es stimmten mit NEIN: 1407 

Stimmbeteiligung betrug  54.73% 

 

 

Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts (Stimmrechtsbeschwerde) oder 

wegen Unregelmässigkeiten bei Abstimmungen (Abstimmungsbeschwerde) sind gemäss Artikel 

77 des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 17.12.1976 innert 3 Tagen seit 

Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach Veröffentlichung 

der Ergebnisse im kantonalen Amtsblatt dem Regierungsrat eingeschrieben einzureichen. 
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Kantonale Vorlagen 

 

3. Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen an die Mieterinnen und Mieter von 

Geschäftsräumlichkeiten im Zusammenhang mit dem Corona Virus (Covid-19) vom 27.08.2020 

Eingelegte Stimmzettel: 2302 

Leere Stimmzettel: 48 

Ungültige Stimmzettel: 59 

Es stimmten mit JA: 1137 

Es stimmten mit NEIN: 1058 

Stimmbeteiligung betrug  54.70% 

 

 

 
Allfällige Beschwerden gegen die Gültigkeit dieser Abstimmung/Wahl sind gemäss § 83 des 

Gesetzes über die politischen Rechte vom 7.9.1981 (GpR; SGS 120) innert 3 Tagen seit 

Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am 3. Tag nach der 

ordnungsgemässen Veröffentlichung des Ergebnisses dem Regierungsrat einzureichen. 

 

 

Bottmingen, 29. 11. 2020 

 

 


